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+++newsletter+++ 
 

Termine Februar 2018 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

12.02.2018 15.02.2018 09.02.2018 

Umsatzsteuer4 12.02.2018 15.02.2018 09.02.2018 
Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung 

12.02.2018 15.02.2018 09.02.2018 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Gewerbesteuer 15.02.2018 19.02.2018 12.02.2018 
Grundsteuer 15.02.2018 19.02.2018 12.02.2018 
Sozialversicherung5 26.02.2018 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
22.02.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 



 

 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahrs um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2015: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 
01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 
01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 
01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

 
Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes: 
 
· Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
· Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
· Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
· Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, 

ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder 
Dienstleistungsempfangs. 

· Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, 
sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und 
der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

· Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und 
interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von 
Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

· Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Termine März 2018 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

12.03.2018 15.03.2018 09.03.2018 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.03.2018 15.03.2018 09.03.2018 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.03.2018 15.03.2018 09.03.2018 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12.03.2018 15.03.2018 09.03.2018 
Sozialversicherung5 27.03.2018 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 23.03.2018) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn 
Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Keine Steuerermäßigung für außerhalb des Haushalts erbrachte 
Handwerkerleistungen 
Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen im Haushalt eines Steuerpflichtigen kann in der Steuererklärung ein 
steuermindernder Abzug in Höhe von 20 % der Aufwendungen, höchstens jedoch 1.200 € jährlich, 
beantragt werden. Voraussetzung für die Steuerermäßigung ist u. a., dass die Rechnung des 
Handwerkers unbar bezahlt wird. Eine Ermäßigung für Werkleistungen, die außerhalb des Haushalts in 
der Betriebsstätte des Handwerkers erbracht werden, kommt hingegen nicht in Betracht. 
In dem zu entscheidenden Fall bestätigte das Finanzgericht Nürnberg diese Grundsätze und damit die 
Rechtsauffassung des Finanzamts, das den in einer Schreinerei zur Herstellung einer Haustür 
entstandenen Werklohn nicht zum Abzug zugelassen hatte. Nur die auf den Einbau der neuen Haustür 
entfallenden Lohnkosten wären begünstigt gewesen, da diese Leistung im räumlichen Bereich des 
vorhandenen Haushalts erbracht wurde. Hierfür hätte es jedoch einer entsprechenden Aufteilung der 
durchgeführten Arbeitsleistung, z. B. der Lohnkosten in der Rechnung, bedurft. 
Das Gericht weist darüber hinaus daraufhin, dass die Grenzen eines Haushalts im Sinne der gesetzlichen 
Regelung nicht ausnahmslos durch die Grundstücksgrenzen abgesteckt werden. Auch 
Handwerkerleistungen außerhalb dieser Grenzen können unter bestimmten Voraussetzungen begünstigt 
sein. 



 

 

Steuerfreiheit eines privaten Veräußerungsgeschäfts bei Grundstücken 
Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken des Privatvermögens, bei denen der Zeitraum zwischen 
Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt, sind einkommensteuerpflichtig. 
Für die Berechnung des Zehn-Jahres-Zeitraums sind nach einem Urteil des Finanzgerichts München 
grundsätzlich die Zeitpunkte maßgebend, in denen die schuldrechtlichen (notariellen) Verträge 
abgeschlossen wurden. 
Nutzt der Eigentümer das Objekt zu eigenen Wohnzwecken, ist ein erzielter Veräußerungsgewinn unter 
bestimmten Voraussetzungen steuerfrei. Das Einkommensteuergesetz enthält zwei Alternativen, von 
denen zumindest eine für die Ausnahme von der Besteuerung erfüllt sein muss: 
· das Objekt muss entweder im Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung ausschließlich oder 
· zumindest im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren 
zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden sein. 
Bei der zweiten Alternative verlangt das Finanzgericht die zusammenhängende und ununterbrochene 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken, die jedoch nicht die vollen drei Kalenderjahre umfassen muss. 
Die Voraussetzung „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ ist erfüllt, wenn der Eigentümer das Objekt allein, 
mit seinen Familienangehörigen oder gemeinsam mit einem Dritten bewohnt. Der Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken gleichgestellt ist die unentgeltliche Überlassung einer Eigentumswohnung zur alleinigen 
wohnlichen Nutzung an ein kindergeldberechtigtes Kind. 
Hinweis: Auch Ferien- oder Zweitwohnungen können unter bestimmten Voraussetzungen das Kriterium 
der „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ erfüllen. 

Grundstücksveräußerer als Steuerschuldner für Baukosten trotz 
zivilrechtlicher Gebäudeerrichtung durch einen Dritten 
Gesetzliche Steuerschuldner der Grunderwerbsteuer sind regelmäßig der Erwerber und der Veräußerer. 
Daran ändert auch eine abweichende vertragliche Abrede nichts. 
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer ist die Gegenleistung. Sie ergibt sich regelmäßig aus dem 
Grundstückskaufvertrag. Werden jedoch weitere Vereinbarungen in rechtlichem oder zeitlichem 
Zusammenhang mit dem Erwerbsgeschäft zur Bebauung des Grundstücks abgeschlossen, kann sich die 
grunderwerbsteuerliche Bemessungsgrundlage auf das gesamte Vertragswerk (einheitlicher 
Erwerbsvorgang) beziehen. Dies ist der Fall, wenn aus einer Verzahnung zwischen verschiedenen 
Verträgen abgeleitet werden kann, dass der Grundstückserwerber keine Entscheidungsfreiheit über das 
„ob“ und/oder „wie“ der Bebauung hat. Für die Beurteilung ist auf den Zeitpunkt des Abschlusses des 
Grundstückskaufvertrags abzustellen. 
Zivilrechtliche Ansprüche des Erwerbers gegen ggf. mehrere Personen als Vertragspartner auf der 
Veräußererseite haben auf die grunderwerbsteuerliche Betrachtung keinen Einfluss, wenn diese Personen 
eng miteinander verbunden sind (personell, wirtschaftlich etc.). 
Vor diesem Hintergrund kam der Bundesfinanzhof zu dem Urteil, dass ein Grundstücksveräußerer die 
Grunderwerbsteuer auf ein von ihm veräußertes Grundstück nebst Neben- und Baukosten eines mit dem 
Bauvorhaben beauftragten Dritten zu tragen hatte. Der vertraglich verpflichtete Erwerber wurde 
zahlungsunfähig. Die in den Grundstücksverkauf und die Bebauung involvierten Unternehmen waren eng 
miteinander verbunden und hatten bei der Vertragsabwicklung zusammengewirkt. 

Aufgrund Verteilung noch nicht abgezogene Erhaltungsaufwendungen 
können nicht von Erben geltend gemacht werden 
Aufwendungen für die Erhaltung vermieteter Gebäude des Privatvermögens sind im Jahr der 
Verausgabung als Werbungskosten anzusetzen. Sie können aber auch auf zwei bis fünf Jahre 
gleichmäßig verteilt werden. Stirbt der Eigentümer während des Verteilungszeitraums, können die Erben 
nach einem Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg den noch nicht abgezogenen Aufwand 
steuerlich nicht geltend machen, weil sie die Aufwendungen nicht selbst getragen haben. Vielmehr müsse 
der Restbetrag als Werbungskosten in der letzten Steuererklärung des Erblassers geltend gemacht 
werden. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
Hinweis: Nach Auffassung der Finanzverwaltung kann ein Rechtsnachfolger bei einer unentgeltlichen 
Übertragung des Eigentums an einem Gebäude Erhaltungsaufwand noch in dem von seinem 
Rechtsvorgänger gewählten restlichen Verteilungszeitraum geltend machen. 



 

 

Nebenkostenabrechnung: Vermieter muss haushaltsnahe 
Dienstleistungen aufschlüsseln 
Wenn in einem Mietvertrag bezüglich der Betriebskosten Vorauszahlungen vereinbart sind, schuldet der 
Vermieter eine jährliche Abrechnung. Diese Abrechnung muss eine geordnete Gegenüberstellung der 
Gesamtkosten und bezüglich der jeweiligen Einzelpositionen den Kostenverteilungsschlüssel und den sich 
daraus ergebenden Einzelbetrag enthalten. Die Abrechnung muss so gestaltet sein, dass der Mieter 
daraus die für haushaltsnahe Dienstleistungen aufgewendeten, steuerlich absetzbaren Beträge 
eigenständig ermitteln kann. 
Das gilt auch dann, wenn der Mietvertrag eine Klausel enthält, wonach der Vermieter nicht verpflichtet ist, 
eine entsprechende Bescheinigung auszustellen. Eine solche Klausel benachteiligt den Mieter 
unangemessen und ist deshalb unwirksam. 
(Quelle: Urteil des Landgerichts Berlin) 

Fristlose Kündigung eines Mietverhältnisses wegen Zahlungsrückständen 
Vermieter dürfen ein Mietverhältnis fristlos kündigen, wenn Mieter erhebliche Mietrückstände haben. Dafür 
müssen diese entweder zweimal hintereinander mit der Entrichtung der Miete oder eines nicht 
unerheblichen - den Betrag einer Monatsmiete übersteigenden - Teils der Miete in Rückstand sein, oder 
der Mietrückstand muss mindestens zwei Monatsmieten betragen. 
Eine Kündigung ist ausgeschlossen, wenn der Vermieter vor dem Zugang der Kündigung vollständig 
befriedigt wird. Zahlen Mieter nach Zustellung einer Räumungsklage binnen zwei Monaten die 
ausstehende Miete nebst fälliger Entschädigung nach, wird die fristlose Kündigung unwirksam. 
Der Bundesgerichtshof hat nunmehr in einer Entscheidung klargestellt, dass die Mietschuld nach der 
vertraglich vereinbarten Gesamtmiete bemessen wird und nicht nach einer berechtigterweise geminderten 
Miete. D. h., eine wegen Mängel an der Mietsache berechtigterweise vorgenommene Mietminderung wird 
bei der Berechnung der Höhe der geschuldeten Miete nicht berücksichtigt. 

Vermieter kann während gesetzter Zahlungsfrist nicht wegen 
Zahlungsverzugs kündigen 
In einem vom Landgericht Berlin entschiedenen Fall hatte ein Vermieter seinen Mieter wegen 
Zahlungsverzugs gemahnt und ihm zur Zahlung der ausstehenden Miete eine Frist gesetzt. Noch vor 
Ablauf der gesetzten Frist kündigte der Vermieter dann das Mietverhältnis wegen des Zahlungsverzugs. 
Nach Auffassung des Gerichts war die Kündigung unwirksam. Durch den Ausspruch der fristgebundenen 
Mahnung habe der Vermieter konkludent bis zum Ablauf der gesetzten Frist auf die Möglichkeit der 
Kündigung aus diesem Grund verzichtet. 

Anschrift des leistenden Unternehmers in Rechnungen 
Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss sie u. a. die vollständige Anschrift des 
leistenden Unternehmers beinhalten. Bislang war ungeklärt, ob es sich dabei um eine Anschrift handeln 
musste, unter der eine wirtschaftliche Aktivität entfaltet wird oder ob eine reine Postanschrift ausreichend 
ist. 
Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat jetzt Klarheit geschaffen. Aus der gesetzlichen 
Formulierung „vollständige Anschrift“ geht nicht hervor, dass damit zwingend der Ort der wirtschaftlichen 
Tätigkeit des Unternehmers gemeint ist. Der Begriff der Anschrift wird gemeinhin weit verstanden. Auch 
eine Briefkastenanschrift ist daher ausreichend, sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar 
ist. 
Für den Vorsteuerabzug ist es folglich nicht erforderlich, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden 
Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt wird, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben 
ist. Der EuGH bestätigt damit, dass eine Rechnung lediglich formale Bedeutung für den Vorsteuerabzug 
hat. 

Vorsteuerkorrektur bei Überschreiten des Zahlungsziels 
Im Regelfall kann ein Unternehmer die ihm von einem anderen Unternehmer in Rechnung gestellte 
Umsatzsteuer in dem Zeitpunkt als Vorsteuer abziehen, in dem er die Rechnung erhält. In dem Zeitpunkt, 
in dem feststeht, dass das Entgelt aus Sicht des leistenden Unternehmers uneinbringlich wird, d. h. der 
Leistungsempfänger z. B. die Rechnung endgültig nicht begleichen wird, muss der Leistungsempfänger 
den Vorsteuerabzug allerdings rückgängig machen. 
Uneinbringlich ist das Entgelt, wenn bei objektiver Betrachtung damit zu rechnen ist, dass der Leistende 
die Entgeltforderung auf absehbare Zeit rechtlich oder tatsächlich nicht durchsetzen kann. Ein wichtiges 



 

 

Indiz für die Uneinbringlichkeit ist nach Auffassung des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg ein 
Überschreiten des Zahlungsziels um das Dreifache der Zahlungsfrist, mindestens um mehr als sechs 
Monate. 
Die Vorsteuerkorrektur muss nach Auffassung des Finanzgerichts zwingend in dem 
Voranmeldungszeitraum vorgenommen werden, in dem die Uneinbringlichkeit eintritt. Ein Nachholen in 
einem anderen Voranmeldungszeitraum sei zumindest nach Ablauf des Kalenderjahrs der 
Uneinbringlichkeit unzulässig. 

Umsatzsteuerfreiheit von Liegerechten in Begräbniswäldern 
Die Vermietung von Grundstücken ist von der Umsatzsteuer befreit. Ob das auch für Parzellen in 
Begräbniswäldern gilt, musste der Bundesfinanzhof entscheiden. Er kam, je nachdem wie die Liegerechte 
ausgestaltet sind, zu unterschiedlichen Ergebnissen. 
Ein Grundstückseigentümer übernahm für eine Gemeinde die Einrichtung und den Betrieb eines 
Begräbniswalds. Er vergab für die Urnen mit der Asche Verstorbener Liegerechte für 20 bis 99 Jahre. Die 
Parzellen, in denen die Urnen bestattet wurden, waren geografisch eingemessen, klar abgegrenzt und 
beschildert. Zusätzlich zur Vermietung der Parzellen bot der Grundstückseigentümer unabhängig davon 
auch Bestattungsleistungen an, die er der Umsatzsteuer unterwarf. Für die Vergabe der Liegerechte stellte 
er die in der Gebührensatzung der Gemeinde festgelegten Gebühren ohne Umsatzsteuer in Rechnung. 
Das bestätigte der Bundesfinanzhof. In der Bestattungsleistung und der Einräumung von Liegerechten 
liegt keine einheitliche umsatzsteuerpflichtige Leistung. Beide Leistungen sind getrennt voneinander zu 
beurteilen. Die Einräumung von Liegerechten an geografisch eingemessenen, räumlich abgrenzbaren und 
durch Nummerierung individualisierten Parzellen zur Einbringung von Urnen stellt eine steuerfreie 
Vermietungsleistung dar. 
Wird hingegen lediglich das Recht eingeräumt, die Urne im Wurzelbereich eines bestimmten Baums zu 
bestatten, ohne dass ein konkret vermessenes Areal überlassen wird, ist die Einräumung des Liegerechts 
umsatzsteuerpflichtig. 

Abnahme von Ortskundeprüfungen von angehenden Taxifahrern gegen 
Gebühr ist umsatzsteuerpflichtig 
In der Bundesrepublik Deutschland muss zur Erlangung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung mit 
Taxis vor der zuständigen Straßenverkehrsbehörde eine Ortskundeprüfung zum Nachweis der 
Ortskenntnisse abgelegt werden. 
Ein Berufsverband in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins nahm diese Ortskundeprüfungen vor. 
Als Entgelt erhielt er vom jeweiligen Bewerber eine staatlich festgelegte Gebühr für die Prüfungsabnahme. 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg entschied, dass die Gebühren umsatzsteuerpflichtig sind. 
Da der Verein nur die Prüfung und keine vorhergehende Schulung und Unterrichtung durchgeführt hatte, 
kommt die Umsatzsteuerbefreiung für bestimmte Bildungs- und Ausbildungsleistungen nicht zur 
Anwendung. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Umsatzsteuerliche Behandlung verkehrstherapeutischer Leistungen und 
heileurythmischer Heilbehandlungen 
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Münster stellen verkehrstherapeutische Leistungen zur 
Wiedererlangung der Fahrerlaubnis keine umsatzsteuerfreie Heilbehandlung dar. Steuerfrei sind nur 
solche Tätigkeiten, die zum Zweck der Vorbeugung, Diagnose, der Behandlung und Heilung von 
Krankheiten oder Gesundheitsstörungen vorgenommen werden. Bei verkehrstherapeutischen Leistungen 
lägen diese Voraussetzungen jedoch nicht vor. Die Kurse dienen in erster Linie dazu, die Teilnehmer auf 
die medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis 
vorzubereiten. Das Hauptziel der Verkehrstherapie liege damit nicht in der Behandlung von Krankheiten 
bzw. Gesundheitsstörungen. 
Etwas anderes ergibt sich bei der Beurteilung heileurythmischer Heilbehandlungsleistungen. Gemäß Urteil 
des Bundesfinanzhofs ist Heileurythmik als Bewegungstherapie eine Heilbehandlungsleistung. Der 
Erbringer solcher Leistungen muss die dafür erforderliche Berufsqualifikation vorweisen. Eine 
Heileurythmistin mit einem „Diplom für Eurythmie“ des Instituts für Waldorfpädagogik sowie das 
„Heileurythmie-Diplom“ der Schule für Eurythmische Heilkunst und Mitglied im Berufsverband 
Heileurythmie e. V. (BVHE) erfüllt diese persönlichen Voraussetzungen. Die von der Heileurythmistin auf 
Grund ärztlicher Verordnung erbrachten Leistungen stellen folglich Heilbehandlungen im Bereich 
Humanmedizin dar und sind umsatzsteuerfrei. 



 

 

Umsatzsteuerbefreiung von Kostengemeinschaften ist auch außerhalb 
des Gesundheitsbereichs möglich 
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, dass die Bundesrepublik Deutschland die 
Mehrwertsteuersystemrichtlinie nicht richtig umgesetzt und damit gegen europäisches Recht verstoßen 
hat. Das deutsche Umsatzsteuergesetz befreit nur die Leistungen von Kostengemeinschaften im 
Gesundheitsbereich von der Umsatzsteuer. 
Dadurch wird es beispielsweise Ärzten, Zahnärzten, Heilpraktikern, Physiotherapeuten oder 
Krankenhäusern ermöglicht, als Kostengemeinschaft teure medizinische Apparate anzuschaffen und sie 
den Beteiligten ohne Umsatzsteuerbelastung zu überlassen. Kostengemeinschaften können auch mit 
eigenem medizinisch-technischem Personal Röntgenaufnahmen oder Laboruntersuchungen durchführen. 
Die Leistungen der Kostengemeinschaft dürfen nur für unmittelbare Zwecke steuerfreier Leistungen (z. B. 
eines Arztes) verwendet werden. Und letztlich darf die Kostengemeinschaft von ihren Mitgliedern lediglich 
die genaue Erstattung des jeweiligen Anteils an den gemeinsamen Kosten fordern. 
Nunmehr muss das deutsche Umsatzsteuergesetz dahingehend erweitert werden, dass unter die 
Steuerbefreiung auch Zusammenschlüsse von Personen fallen, deren Mitglieder dem Gemeinwohl 
dienende Tätigkeiten ausüben. Zukünftig sind daher Kostengemeinschaften mit steuerfreien Umsätzen im 
Bereich Forschung, Sport oder Sozialfürsorge denkbar. 
Hinweis: Bis zu einer Änderung des Umsatzsteuergesetzes können sich Kostengemeinschaften 
außerhalb des Gesundheitsbereichs unmittelbar auf die Mehrwertsteuersystemrichtlinie berufen. 

Neues, strenges Datenschutzrecht tritt am 25. Mai 2018 in Kraft 
Ab dem 25. Mai 2018 werden die Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unmittelbar 
geltendes Recht in allen Staaten der Europäischen Union (EU). Damit wird ein einheitliches 
Datenschutzniveau in den Mitgliedstaaten gewährleistet. Die Wahlmöglichkeiten, welche die DSGVO 
vorsieht, hat Deutschland im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG neu) ausgeübt. Das BDSG neu tritt 
ebenfalls am 25. Mai 2018 in Kraft. 
Die Datenschutzaufsichtsbehörden erhalten zur Durchsetzung umfangreiche Befugnisse und haben 
demgemäß ihre Personalkapazitäten aufgestockt. Flankiert werden die erweiterten Befugnisse durch eine 
Ausweitung des Bußgeldrahmens bei Verstößen. Bisher konnten max. 300.000 € als Bußgeld festgesetzt 
werden. Zukünftig sind Bußgelder bis 20 Millionen € oder 4 % vom Jahresumsatz zulässig, wobei der 
jeweils höhere Wert gilt. 
Die DSGVO findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten natürlicher Personen, 
ohne dies genauer zu definieren. Im Zweifel sollte, z. B. bei der Speicherung einer IP-Adresse, vom 
Personenbezug ausgegangen werden. 
Anzuwenden sind die Datenschutzbestimmungen, wenn die Verarbeitung der Daten im Rahmen der 
Tätigkeiten einer Niederlassung in der EU erfolgt. Die Verarbeitung selbst kann auch außerhalb der EU 
stattfinden. Hat ein Unternehmen seine Niederlassung außerhalb der EU, muss es die Regelungen 
trotzdem beachten, wenn es Waren oder Dienstleistungen in der EU anbietet und die Datenverarbeitung 
mit seinem Angebot zusammenhängt. 
Folgende Grundprinzipien sind zu beachten: 
· Verbot mit Erlaubnisvorbehalt: Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist grundsätzlich verboten, 

es sei denn, es liegt eine Einwilligung oder eine in der DSGVO normierte Ausnahme vor. Eine solche 
Ausnahme kann z. B. die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags oder zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung sein. 

· Datensparsamkeit: Die Verarbeitung personenbezogener Daten muss auf das für den Zweck der 
Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sowie dem Zweck angemessen und sachlich relevant sein. 

· Zweckbindung: Personenbezogene Daten dürfen nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige 
Zwecke erhoben werden. 

· Datensicherheit: Der Unternehmer hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zur 
Datensicherheit umzusetzen. Dabei hat er neben dem Stand der Technik und den 
Implementierungskosten, den Zweck der Datenverarbeitung, aber auch die Eintrittswahrscheinlichkeit 
und die Schwere des Risikos für die persönlichen Rechte zu berücksichtigen. Eine Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten muss der Unternehmer unverzüglich, nach Möglichkeit innerhalb 
von 72 Stunden nach Bekanntwerden des Vorfalls, an die zuständige Datenschutzbehörde melden. Es 
sei denn, die Verletzung führt voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die persönlichen Rechte und 
Freiheiten des Betroffenen. 

· Betroffenenrechte: Unternehmen haben gegenüber den Betroffenen weitreichende 
Informationspflichten zu erfüllen, z. B. über den Zweck und die Rechtsgrundlage der 
Datenverarbeitung. Sie müssen gegenüber einer anfragenden Person Auskunft darüber geben, ob und 
ggf. welche Daten dieser Personen sie verarbeitet haben. Darüber hinaus können Betroffene von 



 

 

Unternehmen verlangen, dass unzutreffende personenbezogene Daten berichtigt oder Daten gelöscht 
werden, weil z. B. die Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen wurde. 

· Datenschutz-Folgenabschätzung: Diese muss der Unternehmer vorab vorsorglich durchführen, wenn 
die Art der Verarbeitung personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die 
persönlichen Rechte und Freiheiten birgt. 

· Datenschutzbeauftragter: Ein Datenschutzbeauftragter ist u. a. zu benennen, wenn ein deutsches 
Unternehmen mehr als zehn Personen mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten beschäftigt. Muss ein Unternehmen eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen, ist ein 
Datenschutzbeauftragter unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten, die personenbezogene Daten 
verarbeiten, zu benennen. 

Das neue Datenschutzrecht beinhaltet umfangreiche und detaillierte Pflichten für Unternehmen. Es 
müssen interne Prozesse angepasst bzw. neu etabliert werden. Auch eine Schulung der Mitarbeiter ist 
unerlässlich. Unternehmen sollten unverzüglich, ggf. unter Hinzuziehung ihres Rechtsberaters oder eines 
Datenschutz-Dienstleisters, mit der Umsetzung beginnen. 

Geschwindigkeitsübertretung wegen Blasenschwäche 
Wenn gegen den Führer eines Kraftfahrzeugs wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 
mindestens 26 km/h bereits eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist und er innerhalb eines 
Jahrs seit Rechtskraft dieser Entscheidung erneut eine solche Geschwindigkeitsüberschreitung begeht, ist 
in der Regel ein einmonatiges Fahrverbot zu verhängen. 
Das gilt grundsätzlich auch, wenn der Fahrer infolge einer schwachen Blase starken Harndrang verspürt 
und aus diesem Grund die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreitet. Ein Absehen von einem 
Fahrverbot kommt nur in seltenen Ausnahmefällen in Betracht, wenn der Fahrer trotz entsprechender 
Planungen und Vorkehrungen vor Fahrtantritt wegen seiner besonderen körperlichen Disposition vom 
starken Harndrang plötzlich und quasi unvermeidbar überrascht wurde. 
(Quelle: Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm) 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige, für Sie interessante Informationen zu-
sammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ - Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, 
vor einer Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall 
mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 
Darstellung nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
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